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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die paydirekt GmbH bedanken wir uns für die Gelegenheit, zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 

Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie 

(Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz – ZDUG) des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) in der 

Fassung vom 19. Dezember 2016 Stellung nehmen zu dürfen: 

 

Die paydirekt GmbH sieht in der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2366 - PSD2) und 

der dazugehörigen Regulierung, z.B. Technischen Regulierungsstandards (RTS) der European Banking 

Authority (EBA) und der entsprechenden nationalen Gesetzgebung, die Rahmenbedingungen, um 

Innovation und Wachstum im E- und M-Commerce zu fördern. Eine der größten Herausforderungen ist 

das Vertrauen und die Sicherheit von Geldtransfers mit der Geschwindigkeit und Agilität von technischen 

Innovationen sowie den Bedürfnissen der Verbraucher überein zu bringen. Es kann derzeit noch nicht 

vorhergesehen werden, welches Systeme oder Endgeräte die Verbraucher in Zukunft verwenden werden. 

Der Erfolg der PSD2 und der dazugehörigen Gesetzgebung hängt im Wesentlichen davon ab, dass diese 

mit den zukünftigen technischen Entwicklungen kompatibel sind. Am meisten wird hierzu eine möglichst 

vollständige Technikneutralität wie auch eine Neutralität in Bezug auf die jeweiligen Zahlverfahren 

beitragen. Zum Beispiel werden aktuell Produkte für den Massenmarkt veröffentlicht, die nur per 

Stimmeingabe bedient werden können, deren Erkennung und Interpretation durch künstliche Intelligenz 

unterstützt wird. Der größte  Online-Versandhändler in Deutschland hat Produkte veröffentlicht, die das 

Einkaufen von Waren (einschließlich des Bezahlprozesses) durch das Drücken eines einzigen Knopfes – 

ohne Display oder andere Eingabemöglichkeit – erlauben. 

Bundesministerium der Finanzen 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 04.01.2017 
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Wir empfehlen im Referentenentwurf die Anforderungen sowie die Ausnahmen der PSD2 an die starke 

Kundenauthentifizierung zu übernehmen. Bislang wird bei den Ausnahmen lediglich auf den delegierten 

Rechtsakt der EBA gemäß Artikel 98 PSD2 verwiesen. 

Nach unserer Ansicht sollten die Ausnahmen des Artikel 98 PSD2 auch in den Entwurf für ein neues ZAG 

(ZAG-E) übernommen werden. Dies empfiehlt sich bereits aufgrund des Auseinanderfallens zwischen der 

Umsetzung der PSD2 und dem voraussichtlichen in Kraft treten der technischen Regulierungsstandards. 

Auch die EBA geht davon aus, dass bis zum Umsetzungszeitpunkt der PSD2 (18. Januar 2018) kein 

entsprechender delegierter Rechtsakt in Kraft sein wird. Bis zum 12. Januar 2017 möchte die EBA der 

Kommission einen Entwurf für „Regulatory Technical Standards on strong customer authentication and 

secure communication under PSD2“ vorlegen. Sofern alles nach Plan erfolgen würde, könnte die RTS im 

Oktober 2018 in Kraft treten (Abschnitt 3.1 Ziffer 12 des Consultation Papers - EBA-CP-2016-11). Ein 

entsprechender Hinweis findet sich auch in der Begründung des Referentenentwurfs zu § 58 Abs. 5 ZAG-

E. 

Der Referentenentwurf berücksichtigt das Auseinanderfallen zwischen der Umsetzung der PSD2 und dem 

voraussichtlichen in Kraft treten der technischen Regulierungsstandards bereits durch eine mögliche 

Rechtsverordnung des BMF (§ 58 Abs. 6 ZAG-E). Jedoch fehlen in dieser Vorschrift die 

Rahmenbedingungen für diese Rechtsverordnung. Nach unsere Ansicht müssen die Rahmenbedingungen 

die Anforderungen von Artikel 98 PSD2 erfüllen. Ansonsten würde das Ziel der PSD2, einheitliche 

Bedingungen in der Europäischen Union zu schaffen, verfehlt. Außerdem wären abweichende 

Rahmenbedingungen kostenintensiv, da diese zwar durch die Wirtschaft umgesetzt werden müssten, aber 

nur für einen Übergangszeitraum gelten würden. 

Die Ausnahmen nach Artikel 98 PSD2 sollte in dem ZAG-E als Ausnahmen von § 58 Abs. 1 sowie 

als Rahmenbedingungen für § 58 Abs. 5 und 6 ZAG-E ausgeführt werden. 

 

Der Referentenentwurf versucht zu Recht die schwammige Definition des Zahlungsauslösedienstes bzw. 

Zahlungsauslösedienstleisters mehr zu konturieren. Hierbei bedient er sich der Klarstellungen, die in den 

verschiedenen Erwägungsgründen verteilt sind. Wir empfehlen noch folgende Klarstellung: 

 

Wir empfehlen in der Begründung zur Definition des Zahlungsauslösedienstes (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 

ZAG-E) diesen insbesondere gegenüber dem technischen Dienstleister (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG-E) stärker 

abzugrenzen. Insbesondere ergibt sich aus der PSD2, dass der Zahlungsauslösedienst als eigene Partei 

auf Seiten des Zahlungsdienstnutzers auftritt und mit ihm einen Vertrag geschlossen hat.  

 Eine Gesamtschau der Erwägungsgründe 75 und 86 der PSD2 zeigt, dass der Zahlungsdienstleister 

einen Teil des Zahlungsvorgangs „kontrolliert“. Daraus lässt sich zwingend ableiten, dass er im 

Gegensatz zu einem technischen Dienstleister eine eigene Entscheidungsbefugnis hat und seinen 

Dienst nach eigenem Ermessen – im Rahmen der regulatorischen Anforderungen – ausgestallten 

kann. Im Gegensatz dazu muss ein technischer Dienstleister die Leistung so erbringen, wie es sein 

Auftraggeber von ihm verlangt.  
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 Erwägungsgrund 93 spricht davon, dass der Zahlungsauslösedienstleister eine Zustimmung des 

Kontoinhabers benötigt. Diese Anforderung lässt sich nur so erklären, dass der 

Zahlungsauslösedienstleister eine eigenständige Verbindung mit dem Kontoinhaber eingehen muss. 

 Artikel 45 und 46 PSD2 setzen voraus, dass der Zahlungsauslösedienstleister immer einen Vertrag 

mit dem Zahlungsdienstnutzer hat. So regelt Artikel 45 PSD2 „Informationen und 

Vertragsbedingungen“. In diesem Artikel werden neben den allgemeinen Pflichten für 

Zahlungsdienstleister in Absatz 1 ausdrückliche weitere Verpflichtung für 

Zahlungsauslösedienstleister in Absatz 2 genannt. Artikel 46 geht sogar darüber hinaus und 

verpflichtet den Zahlungsauslösedienstleister neben den allgemein Informationen und 

Vertragsbedingungen weitere Informationen zu nennen. Die PSD2 setzt damit voraus, dass es immer 

einen Vertrag zwischen Zahlungsauslösedienstleister und Zahlungsdienstnutzer gibt. Ansonsten 

würde die Verpflichtung zur Mitteilung der Vertragsbedingungen keinen Sinn machen. 

Im 4. Absatz der Begründung (zu § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ZAG-E) sollte klargestellt werden, dass der 

Zahlungsdienstleister seine Dienste gegenüber dem Zahlungsdienstnutzer erbringt und mit diesem 

einen Vertrag geschlossen hat. 

 

Das ZAG-E übernimmt die Definition des Zahlungsauslösedienstes (Art. 4 Nummer 15 PSD2). Allerdings 

ist diese im dritten Satz einer anderen Begriffsbestimmung versteckt (§ 1 Abs. 33 Satz 3 ZAG-E). 

Zur besseren Übersichtlichkeit und zur Vermeidung von Fehlern sollte die Begriffsbestimmung des 

Zahlungsauslösedienstes nicht im dritten Satz von § 1 Abs. 33 ZAG-E versteckt werden. Wie auch 

in der PSD2 sollte die Begriffsbestimmung „Zahlungsauslösedienst“ eine eigene Ziffer bekommen. 

 

Wir empfehlen - analog der PSD2 - eine Definition für „Zahlungsauslösedienstleister“ aufzunehmen. Zwar 

beschränkt sich die Definition der PSD2 lediglich auf die Feststellung, dass ein 

Zahlungsauslösedienstleister einen Zahlungsauslösedienst erbringt (Artikel 4 Nr. 18 PSD2). Allerdings 

wird so klargestellt, dass damit keine weiteren Leistungen umfasst sind. 

Wir empfehlen - analog der PSD2 - eine eigene Definition Zahlungsauslösedienstleister gemäß 

dieser Definition der Zahlungsauslösedienstleister Zahlungsauslösedienste erbringt. 

 

Als Dienstleister im Auftrag der deutschen Banken und Sparkassen ist die paydirekt GmbH verantwortlich 

für den Aufbau, den Betrieb und die Weiterentwicklung von paydirekt, dem neuen Bankenstandard für 

Zahlungen im Internet. Im Fokus steht dabei der Verbraucherwunsch nach leichter, durchgängiger 

Bedienung auf Basis der Sicherheitsanforderungen der deutschen Banken und Sparkassen. paydirekt ist 

bis dato das einzige Online-Bezahlverfahren, das direkt mit dem Girokonto der Kunden verknüpft ist und 

unterliegt damit den Regularien der deutschen Kreditwirtschaft, die als die strengsten weltweit gelten – 

beispielsweise im Hinblick auf den Datenschutz. Dem Online-Handel bietet paydirekt eine ausgereifte 

Systemarchitektur mit entsprechender Programmierschnittstelle (API). Außerdem erhält der Online-Handel 

durch die enge Verzahnung mit den Systemen der beteiligten Banken und Sparkassen eine attraktive 

Alternative zu bestehenden Online-Bezahlverfahren. Weiterführende Informationen: www.paydirekt.de 

http://www.paydirekt.de/
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Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

ppa. Malte Hilpert  

Head of Legal & Regulatory  




